
 

 

 
 
 
 
 
 

Celle, 16. Mai 2020  
Hygienekonzept für die Volleyballsparte des VfL Westercelle e.V. 
(gemäß Beschluss des Vorstandes des VfL Westercelle e.V. vom …….. 2020, in Anlehnung an 
die Empfehlungen des NWVV)  
 
Als Grundvoraussetzung gilt, dass die durch die Bundesregierung, die Länderregierungen und die örtlichen 
Behörden vorgegebenen Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sowie deren Umsetzung zu 
beachten sind.  

1. Eine Teilnahme am Training ist bei Krankheitssymptomen, wie Fieber und Husten, ausgeschlossen. Das 
betreffende Mitglied muss von der Sportanlage fernbleiben. 

2. Als Corona-Beauftragte der Volleyballsparte des VfL Westercelle fungiert Kersten Kraft (0172-4102638, 
kersten@kerstenkraft.de) und Külli Kraft (0162-1308117, kuelli@kerstenkraft.de). Sie stehen bei Fragen 
als Ansprechpartner zur Verfügung und weisen die Trainer, Übungsleiter und 
Mannschaftsverantwortlichen auf die Regeln hin. Für die Umsetzung der Regeln während des Trainings 
sind die Trainer, Übungsleiter und Mannschaftsverantwortliche verantwortlich. Als Corona Beauftragte 
des VfL Westercelle fungiert Inga Weinert (Tel. 0172- 6451937, E-Mail: sport-und-organisation@vfl-
westercelle.de). 

3. Am Eingang der Sportanlagen werden die allgemeinen Hinweise (siehe Anhang) aufgehängt. 
4. Die Teilnahme am Trainingsbetrieb kann nur nach Abgabe der unterschriebenen Bestätigung zum Erhalt 

des Hygienekonzept der Sparte stattfinden. 
5. Auf den Toiletten (Toiletten am Vereinsheim) hängen die Waschregeln aus. Desinfektionsmittel und 

Papierhandtücher stehen zur Verfügung. Die Nutzung der Duschen und Umkleidekabinen ist vorerst 
untersagt. Es wird keine Haftung für Wertsachen übernommen. 

6. Der Mindestabstand von zwei Metern muss wie im öffentlichen Raum (zum Beispiel der Parkplatz oder 
Weg zur Sportanlage) immer zu allen anderen Personen auf der Sportanlage eingehalten werden. 

7. Alle Teilnehmer müssen sich vor und nach dem Training die Hände desinfizieren. (Bei Kontakt mit 
gemeinsam genutzten Trainingsmaterialien. Bei kleinen Trainingsgruppen besteht auch die Möglichkeit 
des Händewaschens, hier ist besonders auf die Abstandsregelung zu achten.) 

8. Das Betreten und Verlassen des Trainingsplatzes muss auf direktem Weg erfolgen. Nachfolgende Spieler 
dürfen den Platz erst betreten, wenn er vollständig geräumt wurde. 

9. Die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zum Training bringen und abholen, lassen sie bitte direkt  
vorm jeweiligen Eingang (Tor zur Sportanlage Wilhelm-Hasselmann-Straße 51, am Vereinsheim) aus- 
und einsteigen, wo das Training stattfindet. 

10. Fahrgemeinschaften sind vorübergehend nicht möglich. 
11. Die Materialräume dürfen nur von einer Person gleichzeitig betreten werden. 
12. Es ist nur kontaktloses Training erlaubt. 
13. Der Trainingsplan ist strikt einzuhalten. Dadurch wird gewährleistet, dass sich die Gruppen, deren 

Training zu Ende ist, und die Gruppen, deren Training beginnt, nicht am Eingang/Ausgang begegnen. 
14. Zuschauer sind beim Training nicht erlaubt. 

 
Anlagen: Aushang „Schutz vor Corona“ im VfL Westercelle e.V., Rücklaufzettel 
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